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5.Be1blat,t, Beiblatt zur Parlamentsko_~~~~ 20.Nov.ember 1952 

586/3 

der Abg. Dr, Kor e f, 

sB den Bundeskanzler, 

betreffend Angleichung 

Anfrage 

S t ras s e r und G-enossen 
\ 

der 5sterreiohischen Vel"fassung und Gesetzgebung 

an die Allgemeine'Erklärung der Mensohenrechte. 

-.-.-
Am lO.Dezember 1948 wurde von der Generalversammlung der Ver

einten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte proklamiert. 

Die 6sterreichisohe Volksvertretung hat zu wiederhoiliten Malen feierlioh 

festgestellt, dass das 6sterreiohische Volk sich zu den Idealen der 

Vereinten Nationen, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen und 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sind, bekennt. 

Gerade zu einem Zeitpunkt, in dem die Aufnahme Österreiohs 
auf der Tagesordnung der GeneralversamnUung der Vereinten Nationen 

steht, lollte Österreich seinen Willen, sich bedingungslos in die 
Gemeinsohaft der demokratischen und freiheitsliebenden Völker ein

zugliedern, nochmals klar und unzweideutig zum Ausdruok bringen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an lien Herrn 

Bundeskanzler die nanhstehende 

A n' fra g ~: 

Ist der Herr Bundeskanzler bereit, nach gewisBenhafter 

Mfungfeststellen zu lassen, 
1.) dass sioh die österreichische Verfassung und die öster,reichischa 

Gesetzgebung in keinem Punkt im Widerspruch zur Allgemeinen 
Erklärung der Mensohenreohte befindet J 

2.) dass die Menschenrechte und die Grundfreiheiten der Allgemeinen 
Erklärung in ihrer Gesamtheit sinngel!läss in der Verfassung und 
in den Gesetzen der Republik Österreioh verankert sind? 

3 .. ) Ist der Herr Bundeskanzleroereit, falls sich bei dieser ttber
prlU'ung herausstellen sollte, dass die Allgemeine Erklärung 
der Mensohenreohte in Einzelheiten in unserer Gesetzgebung nicht 
unzweideutig Ausdruck findet, zu veranlassen, dass im Sinne 
der Allgemeinen Erklärung der Mensohenrechte entsprechende Noval ... 
lierungsanträge vorbereitet werden, die der näohsten Session des 
Nationalrates zur Besohlussfassung vorgalegt werden k3nnen? 
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